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Sechste Änderung der Diplomprüfungsordnung
für den Studiengang Sozialwissenschaften

an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

vom 16.10.2000

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat die in
der Anlage abgedruckte Änderung der Diplomprüfungs-
ordnung für den Studiengang Sozialwissenschaften der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg beschlossen.
Sie wurde vom MWK mit Erlass vom 08.08.2000 –11.3 -
743 08-10 - gem. § 80 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Halbsatz 1 Nr. 2
NHG i.d.F. v. 24.03.1998 (Nds. GVBl. S. 300), zuletzt geän-
dert durch Art. 2 des Gesetzes zur Errichtung der Fach-
hochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelms haven und
zur Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes
vom 11.11.1999 (Nds. GVBl. S. 384), genehmigt.

- Amtliche Mitteilungen der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg  5 /2000,  S. 173   -

Anlage

Sechste Änderung der Diplomprüfungsordnung
für den Studiengang Sozialwissenschaften

an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Abschnitt I

Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Sozial-
wissenschaften, Bek. v. 30.05.1990 (Nds. MBl. S. 891),
zuletzt geändert durch Bek. v. 10.06.1998 (Amtliche Mit-
teilungen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg S.
189), wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„Dauer und Gliederung des Studiums, Freiver-
such“

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Erstmals nicht bestandene Fachprüfungen

oder Teilfachprüfungen gelten als nicht
unternommen, wenn sie innerhalb der Re-
gelstudienzeit des jeweiligen Studienab-
schnitts spätestens zu den regulären in
der Prüfungsordnung festgelegten Prü-
fungsterminen abgelegt werden (Freiver-
such). Im Rahmen des Freiversuchs be-
standene Prüfungen können zur Noten-
verbesserung auf Antrag einmal im nächs-
ten Prüfungstermin wiederholt werden;
dabei zählt das jeweils bessere Ergebnis.
Zeiten der Überschreitung bleiben unbe-
rücksichtigt, wenn hierfür triftige Gründe
nachgewiesen werden;  § 10 Abs. 1 und 2
gilt entsprechend. Ein zweiter Freiversuch
ist ausgeschlossen.“

2. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsve r-

stoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausrei-
chend" bewertet, wenn der Prüfling ohne triftige
Gründe
1. zu einem Prüfungstermin nicht erscheint,
2. nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurück-

tritt.

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft ge-
macht werden; andernfalls gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als mit "nicht ausreichend" bewertet.
Eine Exmatrikulation und eine Beurlaubung als solche
sind keine triftigen Gründe. Bei Krankheit ist ein ärzt-
liches Attest vorzulegen, soweit die Krankheit nicht
offenkundig ist. Werden die Gründe anerkannt, so
wird ein neuer Termin, in der Regel der nächste re-
guläre Prüfungstermin, anberaumt. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsleistungen sind in diesem Fall anzu-
rechnen.

(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prü-
fungsleistung durch Täuschung oder Benutzung
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die
betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausrei-
chend" bewertet. Wer sich eines Verstoßes gegen
die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht hat, kann
von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die
betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht aus-
reichend" bewertet. Die Entscheidungen nach den
Sätzen 1 und 2 trifft der Prüfungsausschuss nach
Anhörung des Prüflings. Bis zur Entscheidung des
Prüfungsausschusses setzt der Prüfling die Prüfung
fort, es sei denn, dass nach der Entscheidung der
aufsichtführenden Person ein vorläufiger Aus-
schluss des Prüflings zur ordnungsgemäßen Weiter-
führung der Prüfung unerlässlich ist.

 (4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabeter-
min ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so gilt sie
als mit "nicht ausreichend" bewertet. Absatz 2 Sätze
1 bis 4 gilt entsprechend. In Fällen, in denen der Ab-
gabetermin aus triftigen Gründen nicht eingehalten
werden kann, entscheidet der Prüfungsausschuss
nach § 16 Abs. 3 Satz 1 NHG unter Beachtung der
Grundsätze der Chancengleichheit und des Vorrangs
der wissenschaftlichen Leistung vor der Einhaltung
von Verfahrensvorschriften darüber, ob der Ab-
gabetermin für die Prüfungsleistung entsprechend
hinausgeschoben oder eine neue Aufgabe gestellt
wird. Der Abgabetermin wegen nachgewiesener Er-
krankung kann in der Regel um höchstens vier Wo-

chen hinausgeschoben werden.“

3. § 12 wird wie folgt gefasst:
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„§ 12
Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahren

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belas-
tende Verwaltungsakte, die nach dieser Prüfungs-
ordnung getroffen werden, sind schriftlich zu be-
gründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen und nach § 41 VwVfG bekanntzugeben. Gegen
diese Entscheidungen kann innerhalb eines Monats
nach Zugang des Bescheides Widerspruch beim Prü-
fungsausschuss nach den §§ 68 ff. der Ver-
waltungsgerichtsordnung eingelegt werden.

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. Soweit sich der Widerspruch gegen eine
Bewertung einer oder eines Prüfenden richtet, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss nach Überprüfung
nach den Absätzen 3 und 5.

(3) Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret
und substantiiert Einwendungen gegen prüfungs-
spezifische Wertungen und fachliche Bewertungen
einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungs-
ausschuss den Widerspruch dieser oder diesem Prü-
fenden zur Überprüfung zu. Ändert die oder der Prü-
fende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prü-
fungsausschuss dem Widerspruch ab. Andernfalls
überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung
aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden
insbesondere darauf, ob

1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß
durchgeführt worden ist,

2. bei der Bewertung von einem falschen Sach-
verhalt ausgegangen worden ist,

3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht
beachtet worden sind,

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumen-
ten folgerichtig begründete Lösung als falsch
gewertet worden ist,

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden
Erwägungen hat leiten lassen.

Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch ge-
gen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet.

(4) Der Prüfungsausschuss bestellt für das Wider-
spruchsverfahren auf Antrag des Prüflings eine Gu t-
achterin oder einen Gutachter. Die Gutachterin oder
der Gutachter muss die Qualifikation nach § 5 Satz 2
besitzen. Dem Prüfling und der Gutachterin oder dem
Gutachter ist vor der Entscheidung nach den Absät-
zen 2 und 4 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(5) Soweit der Prüfungsausschuss bei einem Verstoß
nach Absatz 3 Satz 3 Nrn. 1 bis 5 dem Widerspruch
nicht bereits in diesem Stand des Verfahrens abhilft
oder konkrete und substantiierte Einwendungen ge-
gen prüfungsspezifische Wertungen und fachliche
Bewertungen vorliegen, ohne dass die oder der Prü-

fende ihre oder seine Entscheidung entsprechend
ändert, werden Prüfungsleistungen durch andere, mit
der Abnahme dieser Prüfung bisher nicht befasste
Prüfende erneut bewertet oder die mündliche Prüfung
wiederholt.

(6) Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch
nicht ab oder unterbleibt eine Neubewertung oder
Wiederholung der Prüfungsleistung, entscheidet der
Fachbereichsrat über den Widerspruch.

(7) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Mo-
nats entschieden werden. Wird dem Widerspruch
nicht abgeholfen, bescheidet die Leitung des Fach-
bereichs die Widerspruchsführerin oder den Wider-
spruchsführer.

(8) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Ve r-
schlechterung der Prüfungsnote führen.“

Abschnitt II

Die Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das
MWK am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtli-
chen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg in Kraft.


